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Wissenswertes aus der
Rechtspraxis 

Das Baudepar tement des Kantons Lu-
zern hat einem Malerunternehmen den
Zuschlag für äussere Malerarbeiten zu
einem Nettopreis von 56 000 Franken
erteilt. Gegen diesen Entscheid hat ein
Mitbewerber, der für die gleichen Arbei-
ten ein Angebot von 80 000 Franken
eingereicht hat, beim Verwaltungsge-
richt Beschwerde erhoben. Dies mit der
Begründung, der begünstigte Unterneh-
mer sei nicht der ASA-Branchenlösung
beigetreten, habe kein betriebseigenes
Sicherheitskonzept und verletze des-
wegen den GAV für das Maler- und Gip-
sergewerbe.

Das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Luzern hat am 3. Februar 2003
entschieden, nicht auf die Beschwerde
einzutreten, da der Beschwerdeführer
nicht legitimier t sei: «Zur Beschwerde
ist befugt, wer an einem Vergabever fah-
ren teilnimmt oder zu Unrecht nicht teil-
nehmen kann und an der Änderung oder
Aufhebung des Anfechtungsgegenstan-
des ein schutzwürdiges Interesse hat.
Das Interesse muss ein individuelles
sein; die Wahrung öf fentlicher oder
ideeller Interessen reicht zur Legitima-
tion nicht aus. Die Beschwerdelegitima-
tion ist daher nicht schon gegeben,
wenn eine Anbieterin rügt, die berück-
sichtigte Anbieterin habe mehrere ge-
setzliche Vorschriften missachtet. Ein
schutzwürdiges Interesse ist nur zu be-
jahen, wenn die Beschwerdeführerin im
Falle einer Aufhebung des Zuschlags
Chancen hätte, diesen selber zu erhal-
ten.»

Fragwürdige gängige Rechtsprechung

Das Angebot des Beschwerdeführers
im vorliegenden Fall lag an sechster
Stelle und war über 40 Prozent höher
als dasjenige, das den Zuschlag erhal-
ten hat. Damit hätte der Beschwerde-
führer gemäss Verwaltungsgericht auch
bei einer Aufhebung der angefochtenen
Zuschlagsver fügung keine Chance ge-
habt, den Zuschlag zu erhalten. Folge-

Unter diesem Titel werden Leserinnen und Leser der applica neu mit interes-

santen und praxisnahen Rechtsthemen konfrontiert. Ziel der Beiträge ist es,

auf rechtliche Fragestellungen aufmerksam zu machen und solche auf ver-

ständliche Weise zu diskutieren. Der erste vorliegende Artikel nimmt die Be-

schwerdelegitimation im öffentlichen Vergabewesen unter die Lupe. Dass sich

Parteien im Arbeitsalltag uneinig sind, ist bekannt. Auch, dass Streiterein 

oft vor dem Richter enden. Der Beitrag vom Rechtsanwalt und Verbandsdirek-

tor Peter Baeriswyl zeigt auf, wie Uneinigkeiten entstehen und wohin sie 

führen können. 

Text Peter Baeriswyl, Direktor smgv

Karikatur Silvano Bernetta, dipl. Arch.

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N



6 / 2 0 0 3  A P P L I C A 3 3

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

richtig fehle ein schutzwürdiges Interes-
se, so dass auf die Beschwerde nicht
einzutreten sei.

Der Entscheid des Verwaltungsge-
richts des Kantons Luzern stützt sich
auf die gängige Rechtsprechung. Auch
andere Gerichte haben in gleichen Fäl-
len so entschieden. Das heisst aber
meines Erachtens noch lange nicht,
dass der Entscheid auch richtig ist. Ich
bin der Auffassung, dass ein Beschwer-
deführer, der im übrigen auch Steuer-
zahler ist, mit dem Vorwur f, es würden

gewisse Vergabegrundsätze nicht ein-
gehalten, durchaus ein schutzwürdiges
Interesse haben kann, auch wenn er
den Zuschlag nach Aufhebung der ange-
fochtenen Ver fügung nicht erhält. Mit
diesem Entscheid wird die Beschwerde-
legitimation im weiteren auf den Mitbe-
werber beschränkt, der an zweiter Stel-
le liegt. Ich glaube kaum, dass der 
Gesetzgeber tatsächlich eine derart ein-
schränkende Handhabung der Be-
schwerdelegitimation wollte.
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